
Stadtwerke Gummersbach 
Anlage ! 

zur "Verordnung über Allgemeine Bedingungen ffir die Versorgung mit Wasser von Tarifkunden" (AVR Wasser 
V) für den Versorgungsbereich der Stadtwerke Gummersbach gültig ab |. April 1980 zuletzt geändert durch 
Artikel 8 der Verordnung vom I l.l2.2014. 

Technische Anschlussbedingungen {TAB} 
Vom 01. Februar 2016 

zu 52 Vertragsabschluß 

IJ 

Der Vertrag kommt mit der Genehmigung des Antrages auf Wasseranschluss. der Herstellung der Verbindung 
des Hausanschlusses rnit der Hauptversnrgungsleitung und der Inbetriebnahme nach 5 13 zustande. 
Mit der Unterzeichnung des "Antrages zum Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung,“ erkennt der 
Kunde die AVB Wasser V von 20.061980, die TAB und die Preisliste der Stadtwerke Gummersbach in der 
jeweils gülligen Fassung an. 
Die Stadtwerke schließen den Versorgungsvertrag mit dem Eigentümer des anzuschließenden Gmndstücks ab. 
Mehrere Grundstückseigentllmer haflen als Gesamtschuldner. 
Tritt an die Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von Wohnungseigenlllmem im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.03.195l. so wird der Versorgungsvenrag mil der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer abgeschlossen. Jeder Wohnungseigentümer hafiet als Gesamtschuldner. 

zu 5 4 Art der Versorgung

S ind in einem Bebauungsplan oder auf Grund früherer Mitteilungen Auflagen über den Einbau von 
Druckregelungs- oder Druckerhöhungsanlagen gemacht werden. so ist der Kunde zur Erfüllung dieser Auflagen 
verpflichtet. Bei Versorgungsdrücken von 1.5 bis 2 bar dürfen keine Druckspüler oder Durchlauferhilzer 
installiert werden 

Zu 5 ‘) Baukostenzuschuss 
l . 

N
3 

Die Stadtwerke Gummersbach sind berechtigt. für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz einen 
Baukostenzuschuss zu erheben. 

, Die Höhe richtet sich nach derjeweils gültigen Preislista 
. Der Baukostenzuschuss ist vor Erstellung der Hausanschlussleitung zu zahlen. 

zu 5 IG Hausanschluss 

go 

Die Kosten für die erstmalige Herstellung des Wasser-Hausanschlusses trägt der Kunde. Nach Inbelricbnahme 
des Wasseranschlusses gem. 9 13 verbleibt die Unterhaltungspflichl fiir den Abschnitt der 
Hausanschlussleitung ab der Grenze zur öffentlichen Verkehrsfläche bei dem Kunden. Der im Bereich 
öffentlicher Verkehrsflächen verlegte Abschnitt der Hausanschlussleitung geht in die Unlerhaltungspflicht der 
Stadtwerke Gummersbach über, 

Der Wasser-Hausanschluss ist durch zugelassene Einrichten nach den einschlägigen Vorschrifien. 
insbesondere DIN 1988 "Technische Regeln für Trinkwasser-lnstallationen TRWI“ und DIN EN 805 
„Anforderung an Wasserversorgungssysleme und deren Baukailen außerhalb von Gebäuden“ herzustellen. zu 
unlerhallen. zu emeuem oder zu ändern. wenn dies aus versorgungswinschafllichen. beziehungsweise anderen 
Gründen notwendig wird. 

. Der Anschluss an die Hauptwasserleilung darf nur mit einer von den Sladtwerken Gummersbach 
zugelassenen. vom DVGW geprllfien Anschlussannatur vorgenommen werden und erfolgt grundsätzlich 
durch die Stadtwerke. Die dafiir anfallenden Kosten sind den Stadtwerken zu erstatten. 
Für die Baudurchflihrung erhält der Kunde im Zusammenhang mit der „Genehmigung zur Herstellung der 
Wasserhausanschlussleimng“ die Straßenbenulzungsgenehmigung der Stadt Gummersbach. Die hierin 
enthaltenen Bedingungen und Auflagen bezüglich der Straßen-Wiederherstellung sind zu erfüllen. Sind Kreis-. 
Land— oder Bundesstraßen im Rahmen der Herstellung des Wasser—Hausanschlusses belroffen. sind



zusätzliche Auflagen derjeweiligen Straßenbaulasnräger zu beachten. 
Mit den Tiefbauarbeiten zur Herstellung des Wasseranschlusses ist ein Bauunternehmen zu beaufiragen, 
welches berechtigt ist, im öffentlichen Bereich Straßenbauarbeiten durchzufilhren. Der Nachweis hierüber is\ 

den Stadtwerken vor Ausführung der Anschlussarbeiten vorzulegen. Der Anschlussnehmer oder sein 
Beauftragter erkundigen sich bei allen Versorgungsträgem nach vorhandenen Leitungen oder Kabelanlagen. 
Diese Anlagen sind vor Beschädigung zu schützen. 
Die Beantragung einer Genehmigung fiir die Spen'ung bzw. teilweise Sperrung von öffentlichen 
Verkehrsflächen erfolgt durch das vom Kunden beaufiragte Bauunternehmen bei der jeweils zuständigen 
Ordnungsbehörde. 

4. Für alle Schadensersalzansprüche‚ die aus der Herslellung des Wasserhausanschlusses abgeleitet werden 
können‚ haftet der Kunde. 

5, Es darf nur PE— oder PEX-Rohr der Druckslufe PN IO oder einer höheren Druckstufe verlegt werden. Der 
Verlauf der Lei!ung ist auf Fixpunk!e (Gebäuden Schächte. etc.) oder auf Koordinaten aufzumessen. Das 
Aufmaß ist den Stadtwerken zu übergeben. 

6, Übernehmen die Stadtwerke die Herstellung. Unterhaltung Erneuerung. Änderung oder Abtrennung. so sind 
die tatsächlichen Kosten spätestens 14 Tage nach Rechnungslegung zu zahlen. 

7. Wird ein Hausanschluss nicht mehr benötigt. so ist die Abtrennung desselben am Hauptmhr der öfi°entlichen 
Wasserleitung zu Lasten des Kunden vorzunehmen. 

zu g H Messeinrichtungen 
Der Wassermesser ist grundsätzlich an einem ständig frei zugänglichen On in kürzester Entfernung zum 
Veneilemetz nach den von den Stadtwerken genehmigten Planunlerlagen im Gebäude des Kunden anzubringen 
Bei Hausanschlüssen mit über 50,00 m Entfernung vom Veneilemetz ist ein Wasserzählerschacht nahe der 
Grundstücksgrenze nach den Angaben der Stadtwerke zu installieren und der Wassennesser dort einzubauen. 
Als Messeinrichtungen werden nur die von den Stadtwerken installierten. den gesetzlichen Eichvorschrifien 
entsprechenden, Wassen'nesser anerkannt 

zu 5 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage 

]. Für die lnbetriebsetzung der Anlage des Kunden sind den Stadtwerken die (alsächlich entstandenen Kosten zu 
erstatten. 

2. Die lnbetriebsetzung einer Anlage ist von einem zugelassenen Installateur zu beantragen, 

zu 524, 25. 27 und 33 Abrechnung, Abschlagsuhlungen, Zahlung, Verzug, Sperrung 

Abrechnung, Abschlagszahlungen. Zahlungen. Verzug und Sperrungen erfolgen nach der jeweils gülligen 
Preisliste, 

zu 537 Inkrafttreten 
Die TAB tritt mit Wirkung vom OI. Fe 2016 in Krafl. Sie gilt auch fiir Versorgungsvenräge, die vor dem 
1. April 1980 zustande gekommen sind, unmine bar.


